
Bestrafung von „Klassenfeinden"

„Volkspolizei" und Staatssicherheitsdienst w ittern  über
all Klassen- und Staatsfeinde, gleichgültig, ob es sich 
um  den Sohn des enteigneten Großgrundbesitzers han
delt, der sich während eines Besuchs in der SBZ für 
das ehemalige väterliche Gut interessiert, oder ob für 
das Mißlingen der SED-Landwirtschaftspolitik auf dem  
Gebiete der Schweineaufzucht T ierärzte verantw ort
lich gemacht werden, die die Vorschriften über die Be
kämpfung der Schweinepest m ißachtet haben sollen. 
Die allumfassende Generalklausel des A rtikels 6 der 
Zonen-Verfassung konnte in jedem  Einzelfall zur Ver
urteilung eines solchen Klassenfeindes herangezogen 
werden, wie die nachstehenden Urteile zeigen.
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A rt. 6 der Verfassung.
Handlungen eines ehemaligen Großgrundbesitzers, die 
darauf gerichtet sind, seine früheren, durch die Boden
reform  enteigneten G üter w iederzuerlangen und die 
alten  M achtverhältnisse au f dem Lande wiederherzu
stellen, verw irklichen den Tatbestand des A rt. 6 der 
Verfassung.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
D er A ngeklagte ist der älteste Sohn des ehemaligen 
G roßgrundbesitzers W. aus Q. Sein V ater ha tte  beim Zu
sam m enbruch des faschistischen S taates in den Ge
m einden Q., O., Sch., N., Schn., A., D. und L. G üter und 
Vorwerke; allein das Gut in Q. ha tte  eine Größe von 
2300 Morgen.
A uf Grund der V erordnung des Landes Sachsen-An
h a lt über die D urchführung der dem okratischen Boden
reform  wurde W. im H erbst 1945 enteignet und die 
Fam ilie aus dem K reis Q. ausgewiesen. Als neuer W ohn
o rt wurde ihnen eine Gemeinde im  K reis T orgau zu
gewiesen. Die Fam ilie W. begab sich jedoch nicht do rt
hin, sondern verließ unser Territorium  und ging ille
gal nach W estdeutschland.
Im  April 1957 erfuhr der A ngeklagte von seiner Schwe
ster, daß sie eine Freundin in M. besuchen wolle und 
von dieser eine A ufenthaltsgenehm igung erhalte. Bei 
ihm  entstand sofort der Entschluß, diese Möglichkeit 
auch fü r sich auszunutzen, und er ba t deshalb seine 
Schwester, durch ihre F reundin auch fü r  ihn eine 
A ufenthaltsgenehm igung verschaffen zu lassen. Der A n
geklagte erhielt diese A ufenthaltsgenehm igung und 
fuhr gem einsam  m it seiner Schwester nach H. Seine 
Schwester fuhr nach M. weiter, er ha tte  jedoch in H. 
noch verschiedenes zu erledigen. E r begab sich zu einer 
F irm a, bei der noch jener H au sra t der Fam ilie W. 
steht, den sie bei ihrem  illegalen Verlassen unseres 
T errito rium s nach W estdeutschland m itnehm en wollte, 
w as aber auf Grund der bestehenden gesetzlichen Be
stim m ungen nicht möglich w ar. E r überzeugte sich per
sönlich davon, daß dieser H au sra t noch vorhanden war. 
D araufhin  begab sich der A ngeklagte auf die Suche 
nach irgendwelchen Geldquellen. E r  erhoffte sich Hilfe 
von einem ehemaligen S teuerberater seines V aters und, 
da dies erfolglos war, von dem Bürovorsteher des R echts
anw alts, der gleichfalls früher B eauftrag ter seines 
V aters w ar. Doch erhielt er von keinem die erw arte te  
Hilfe.
Der A ngeklagte ha tte  fü r seinen Besuch in der D eut
schen D em okratischen Republik 100,— DM der Bank

Deutscher Länder illegal m itgebracht. E r  tauschte diese 
gegen 400,— DM der Deutschen N otenbank um und 
kau fte  sich fü r  rund 360,— DM einen F o toapparat 
A ltix  V, einen Belichtungs- und Entfernungsm esser, 
sowie elf Filme. Am 21. A pril 1957 begab er sich m or
gens nach Q., und wohnte dort erneut bei seinem ehe
m aligen Schulfreund J.
Der A ngeklagte brachte in der H auptverhandlung zum 
Ausdruck, daß er lediglich deshalb nach Q. gefahren 
sei, um seine a lte  H eim at wiederzusehen. D ieser Be
such nahm  folgenden Verlauf. Von dem Zeugen J. 
wurde der A ngeklagte sofort darauf aufm erksam  ge
m acht, daß er m it A rbeitern, die bei seinem V ater ge
arbe ite t hatten, nicht über die früheren Verhältnisse 
sprechen solle. D arüber w ar der A ngeklagte sehr un
gehalten und beschwerte sich bei der E hefrau  des Zeu
gen. Der A ngeklagte besuchte gem einsam  m it dem 
Zeugen J. und dessen Fam ilie am  N achm ittag  die Ost
wiese in Q. und tr a f  dort den Zeugen A. und dessen 
Neffen, den Zeugen P. In  einem kurzen Gespräch in
form ierte sich der A ngeklagte sofort über die V er
hältnisse auf dem volkseigenen Gut und über den S tand 
der Felder. E r äußerte  dabei, daß sie „die Felder in 
Ordnung halten“ sollten und daß „er dann m it Kopf
dünger komme, um auszuhelfen“. Der A ngeklagte be
gab sich auch in die N ähe des Gutes und m achte ver
schiedene Aufnahm en. E r  besuchte dann wiederum 
den bereits erw ähnten Zeugen H. und erkundigte sich 
bei diesem nach dem volkseigenen Gut. E r frag te  nach 
baulichen V eränderungen, nach dem Stand der Mecha
nisierung und nach dem allgem einen Zustand des Gutes. 
E s in teressierte ihn auch der Nam e und A ufenthalts
o rt des verantw ortlichen Agronomen, die er von diesem 
Zeugen erfuhr. E r suchte den Zeugen B., den ehe
m aligen B uchhalter des W.’schen Gutes auf und stellte 
auch hier wieder die F rag e  nach den V erhältnissen 
au f dem volkseigenen Gut. E r fü h rte  im Lauf des Ge
sprächs aus, daß sie (die G roßgrundbesitzer) bald 
wiederkommen würden, da ja  „Russen und Chinesen 
bald Differenzen haben“ und „es dann K rieg geben“ 
würde. D ann sei „die Zone fre i und ihre Zeit wieder 
gekom m en“. Sein V ater sei schon an  die 70 Jah re  alt, 
deshalb müsse er als ä ltes ter Sohn über die Besitzun
gen Bescheid wissen. Aus diesem Grunde befrag te  er 
den Zeugen B., ob er n icht irgendwelche U nterlagen 
über das G ut besitze. B. bejahte dies und brachte am  
folgenden M orgen dem A ngeklagten einen Grundbuch
auszug, P rozeßakten  über eine E rbauseinandersetzung, 
ein landw irtschaftliches E rtrag sg u tach ten  sowie N otizen 
über die L andaufteilung des W.’schen Besitzes. D am it 
gab sich der A ngeklagte aber noch n icht zufrieden; 
diese U nterlagen w aren noch kein lückenloser N ach
weis über den gesam ten U m fang der ehem aligen W .’
schen Besitzungen. D aher f ra g te  er auch die Zeugin G. 
bei einem Besuch nach Papieren; er m einte dam it 
Dokumente, welche einen Nachweis über die ehe
m aligen W .’schen Besitzungen geben. E r  versuchte 
dann noch am  22. A pril 1957 Verbindung m it dem A gro
nomen des volkseigenen Gutes, R., aufzunehmen. E r 
ließ sich von seinem F reund J. nach O. fahren und 
auch von dort w ieder abholen, ohne daß er J . erzählte, 
w as er dort verrichten wollte. E r  ha tte  die Absicht, 
R. über den Zustand des volkseigenen Gutes zu befra
gen, t r a f  ihn jedoch nicht an.
Das V erhalten des A ngeklagten rich tet sich gegen die 
dem okratische Bodenreform  als eine ökonomische 
Grundlage unseres gesellschaftlichen L e b e n s ..........
Der A ngeklagte g ib t an, daß er aus Sehnsucht nach 
der H eim at nach Q. gekom men sei. Wie jedoch sein 
V erhalten in Q. zeigt, ist diese Sehnsucht nach der 
H eim at identisch m it der Sehnsucht nach W iederer
langung des ehemaligen Grundbesitzes. Das zeigt sich 
ganz deutlich schon darin, wen der A ngeklagte besuchte. 
Von seinen ehemaligen Schulfreunden besuchte er nur
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